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RS OGH 1973/9/28 13Os84/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1973

Norm

StPO §281

StPO §345

Rechtssatz

Ein mit Nichtigkeitsbeschwerde geltend zu machender Mangel ist mit jenem besonderen (speziellen) Nichtigkeitsgrund

zu bekämpfen, welcher die Gesetzesverletzung an ihrer Wurzel erfaßt, und nicht mit einem anderen, der sie nur in

ihren Auswirkungen erreicht.
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